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Beschlussempfehlung 

Hannover, den 30.06.2021 

Ausschuss für Angelegenheiten des Verfassungsschutzes 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung nachrichtendienstlicher Bestimmungen 

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 18/7315 

Berichterstattung: Abg. Ulrich Watermann (SPD) 

(Es ist ein schriftlicher Bericht vorgesehen.) 

Der Ausschuss für Angelegenheiten des Verfassungsschutzes empfiehlt dem Landtag, den Gesetz-
entwurf mit den aus der Anlage ersichtlichen Änderungen anzunehmen. 

Bernd Lynack 
Vorsitzender 
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Gesetz Gesetz

zur Änderung nachrichtendienstlicher

Bestimmungen 

zur Änderung nachrichtendienstlicher

Bestimmungen 

Artikel 1 Artikel 1 

Änderung des Niedersächsischen  

Verfassungsschutzgesetzes 

Änderung des Niedersächsischen  

Verfassungsschutzgesetzes 

Das Niedersächsische Verfassungsschutzgesetz 

vom 15. September 2016 (Nds. GVBl. S. 194), zuletzt  

geändert durch Artikel 3 § 1 des Gesetzes vom 

20. Mai 2019 (Nds. GVBl. S. 88), wird wie folgt geändert: 

Das Niedersächsische Verfassungsschutzgesetz 

vom 15. September 2016 (Nds. GVBl. S. 194), zuletzt  

geändert durch Artikel 3 § 1 des Gesetzes vom 

20. Mai 2019 (Nds. GVBl. S. 88), wird wie folgt geändert: 

  1. In § 9 Satz 2 wird das Wort „Betroffene“ durch die 

Worte „betroffene Personen“ ersetzt. 

  1. unverändert

  2. § 10 wird wie folgt geändert:   2. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Betroffenen“ 

durch die Worte „betroffenen Personen“ 

ersetzt. 

aa) unverändert

bb) In Satz 2 werden die Worte „dürfen nicht 

gespeichert, verändert, genutzt oder 

übermittelt werden; sie“ gestrichen. 

bb) In Satz 2 Halbsatz 1 wird das Wort 

„__________ genutzt __________“ 
durch das Wort „verwendet“ ersetzt. 

b) In Absatz 3 werden die Worte „Speicherung, 

Veränderung oder Nutzung“ durch die Worte 

„weiteren Verarbeitung“ ersetzt. 

b) In Absatz 3 wird das Wort „__________ Nut-

zung“ durch das Wort „Verwendung“ ersetzt. 

  3. In § 12 Abs. 2 Sätze 1 und 3 und Abs. 3 wird jeweils 

das Wort „Betroffenen“ durch die Worte „betroffenen 

Personen“ ersetzt. 

  3. unverändert

  4. § 13 wird wie folgt geändert:   4. unverändert

a) Absatz 2 wird gestrichen. 

b) Die bisherigen Absätze 3 bis 5 werden Ab-

sätze 2 bis 4. 

c) Im neuen Absatz 2 wird im einleitenden Satz-

teil nach dem Wort „von“ das Wort „personen-

bezogenen“ eingefügt und die Angabe „16. Le-

bensjahr“ wird durch die Worte „14. Lebens-

jahr, aber noch nicht das 16. Lebensjahr“ er-

setzt. 

d) Im neuen Absatz 3 wird Satz 3 gestrichen.  

e) Im neuen Absatz 4 wird die Angabe „bis 4“ 

durch die Angabe „bis 3“ ersetzt.  
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  5. § 14 Abs. 1 wird wie folgt geändert:   5. § 14 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt geändert: a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 wird das Wort „Betroffenen“ 

durch die Worte „betroffenen Personen“ 

ersetzt. 

aa) unverändert

bb) In Nummer 3 werden die Worte „oder des 

Betroffenen“ durch die Worte „betroffe-

nen Person“ ersetzt und nach dem Wort 

„zugängliche“ wird das Wort „personen-

bezogene“ eingefügt. 

bb) In Nummer 3 werden die Worte „der oder 

des Betroffenen oder Dritten“ durch die 

Worte „der betroffenen Person oder der 

oder des Dritten“ ersetzt und nach dem 

Wort „zugängliche“ wird das Wort „perso-

nenbezogene“ eingefügt. 

b) In Satz 2 wird nach dem Wort „erhobenen“ das 

Wort „personenbezogenen“ eingefügt. 

b) unverändert

  6. In § 15 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 wird das Wort „Be-

troffenen“ durch die Worte „betroffenen Personen“ 

ersetzt. 

  6. unverändert

  7. § 16 Abs. 2 erhält folgende Fassung:   7. § 16 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Eine Vertrauensperson darf nur in einem 

Beobachtungs- oder Verdachtsobjekt nach Maß-

gabe des § 21 Abs. 5 in Anspruch genommen wer-

den.“ 

„(2) 1Eine Vertrauensperson darf dauerhaft nur 

gegen ein Beobachtungs- oder Verdachtsobjekt 

in Anspruch genommen werden, das auf die An-

wendung oder Vorbereitung von Gewalt gerich-

tet ist oder aus anderen Gründen erhebliche Be-

deutung hat. 2Wenn die erhebliche Bedeutung 

eines Beobachtungs- oder Verdachtsobjekts 

noch nicht festgestellt werden kann und zu des-

sen Beobachtung und Aufklärung andere nach-

richtendienstliche Mittel nicht denselben Erfolg 

versprechen, darf abweichend von Satz 1 eine 

Vertrauensperson vorübergehend gegen dieses 

Beobachtungs- oder Verdachtsobjekt in An-

spruch genommen werden.“

  8. § 20 wird wie folgt geändert:   8. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Es wird der folgende neue Satz 3 einge-

fügt: 

aa) Es wird der folgende neue Satz 3 einge-

fügt: 

„3Die Sätze 1 und 2 gelten für den Fall 

des § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 entspre-

chend.“ 

„3Die Erteilung einer Auskunft zu Be-

standsdaten darf im Einzelfall auch 

angeordnet werden, wenn durch die 

Erteilung der Auskunft die zur planmä-

ßigen Beobachtung und Aufklärung 

eines Beobachtungs- oder Verdachts-

objekts oder zur Erfüllung der Auf-

gabe nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 erforderli-

chen Vertrauenspersonen, sonstigen 
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geheimen Informantinnen und Infor-

manten, überworbenen Agentinnen 

und Agenten sowie Gewährspersonen 

gewonnen oder überprüft werden kön-

nen und tatsächliche Anhaltspunkte 

für eine schwerwiegende Gefahr für 

ein in § 3 Abs. 1 genanntes Schutzgut 

vorliegen.“ 

bb) Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden 

Sätze 4 und 5. 

bb) unverändert

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Es wird der folgende neue Satz 3 einge-

fügt: 

aa) Es wird der folgende neue Satz 3 einge-

fügt: 

„3Die Sätze 1 und 2 gelten für den Fall 

des § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 entspre-

chend.“ 

„3Die Erteilung einer Auskunft zu ein-

fachen Bestandsdaten darf im Einzel-

fall auch angeordnet werden, wenn 

dadurch die zur planmäßigen Be-

obachtung und Aufklärung eines Be-

obachtungs- oder Verdachtsobjekts  

oder zur Erfüllung der Aufgabe nach 

§ 3 Abs. 1 Nr. 2 erforderlichen Vertrau-

enspersonen, sonstigen geheimen In-

formantinnen und Informanten, über-

worbenen Agentinnen und Agenten 

sowie Gewährspersonen gewonnen  

oder überprüft werden können.“ 

bb) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.  bb) unverändert

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  c) In Absatz 3 Satz 2 Halbsatz 2 wird die An-

gabe „Satz 3“ durch die Angabe „Satz 4“ er-

setzt.

aa) Es wird der folgende neue Satz 3 einge-

fügt: 

__________ 

„3Die Sätze 1 und 2 gelten für den Fall 

des § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 entspre-

chend.“ 

bb) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.  __________ 

d) Es wird der folgende neue Absatz 4 eingefügt: d) Es wird der folgende neue Absatz 4 eingefügt: 

„(4) 1Die Verfassungsschutzbehörde 

kann das Bundesamt für Steuern um Abrufe 

aus dem gemäß § 24 c Abs. 1 des Kreditwe-

sengesetzes zu führenden Dateisystem ersu-

chen (Kontostammdatenabfrage). 2Das Ersu-

chen nach Satz 1 darf nur im Einzelfall und un-

ter der Voraussetzung gestellt werden, dass es 

„(4) 1Die Verfassungsschutzbehörde 
kann unter den Voraussetzungen des Ab-

satzes 3 Satz 2 Halbsatz 1 und Satz 3 das 

Bundesamt für Steuern um Abrufe aus dem 

gemäß § 24 c Abs. 1 des Kreditwesengeset-

zes zu führenden Dateisystem ersuchen (Kon-

tostammdatenabfrage). 2__________“ 
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zu einer planmäßigen Beobachtung und Auf-

klärung nach § 6 Abs. 1 Satz 1 oder § 7 Abs. 1 

Satz 1 oder zur Erfüllung der Aufgabe nach § 3 

Abs. 1 Nr. 2 erforderlich ist und dass tatsächli-

che Anhaltspunkte für eine schwerwiegende 

Gefahr für ein in § 3 Abs. 1 genanntes Schutz-

gut vorliegen; Absatz 1 Satz 3 und Absatz 3 

Satz 3 gelten entsprechend.“  

e) Die bisherigen Absätze 4 bis 6 werden Ab-

sätze 5 bis 7. 

e) unverändert

f) Im neuen Absatz 6 werden nach der Angabe 

„bis 3“ die Worte „sowie Ersuchen nach Ab-

satz 4“ eingefügt und das Wort „Betroffenen“ 

wird durch die Worte „betroffenen Personen“ 

ersetzt. 

f) unverändert

g) Im neuen Absatz 7 Satz 1 werden die Worte 

„Betroffene oder den Betroffenen“ durch die 

Worte „betroffene Person“ ersetzt. 

g) unverändert

  9. § 21 wird wie folgt geändert:   9. § 21 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 wird nach der Angabe „Nr. 3“ 

das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt 

und nach der Verweisung „§ 20 Abs. 3 

Satz 1“ werden die Worte „und Ersuchen 

nach § 20 Abs. 4 Satz 1“ eingefügt.  

aa) In Satz 2 __________ werden am Ende 

die Worte „sowie für Ersuchen nach § 20 

Abs. 4 Satz 1“ eingefügt.  

bb) In Satz 3 werden nach den Worten „Ver-

fassungsschutzabteilung oder“ die Worte 

„im Vertretungsfall von“ eingefügt. 

bb) In Satz 3 werden die Worte „oder der 

Vertreterin oder dem Vertreter ange-

ordnet“ durch die Worte „angeordnet, 

im Vertretungsfall von der Vertreterin  

oder dem Vertreter“ ersetzt. 

cc) Satz 4 wird gestrichen. cc) unverändert

dd) Der bisherige Satz 5 wird Satz 4 und wie 

folgt geändert:  

dd) unverändert

Die Angabe „bis 4“ wird durch die Angabe 

„bis 3“ ersetzt.  

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: b) wird gestrichen

aa) In Satz 1 Nr. 1 werden die Worte „ein 

Jahr in den Fällen der vorübergehenden 

Inanspruchnahme einer Vertrauensper-

son (§ 16 Abs. 2 Satz 2),“ gestrichen. 

bb) Satz 3 wird gestrichen.  
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c) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „sowie“ durch 

ein Komma ersetzt und nach der Verweisung 

„§ 20 Abs. 3 Satz 1“ werden die Worte „sowie 

Ersuchen nach § 20 Abs. 4 Satz 1“ eingefügt. 

c) In Absatz 3 Satz 2 __________ werden am 

Ende die Worte „und für Ersuchen nach § 20 

Abs. 4 Satz 1“ eingefügt. 

d) In Absatz 4 Satz 4 werden die Worte „dürfen 

nicht gespeichert, verändert, genutzt oder 

übermittelt werden; sie“ gestrichen. 

d) In Absatz 4 Satz 4 Halbsatz 1 wird das Wort 

„__________ genutzt __________“ durch das 

Wort „verwendet“ ersetzt. 

e) Absatz 5 Satz 4 erhält folgende Fassung: e) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

„4Die Verlängerung der Bestimmung ist um je-

weils höchstens vier Jahre zulässig.“  

__________ 

aa) In Satz 1 werden die Worte „in denen“ 

durch die Worte „gegen die“ ersetzt. 

bb) In Satz 7 werden die Worte „in dem be-

troffenen“ durch die Worte „gegen das 

betroffene“ ersetzt. 

10. § 22 wird wie folgt geändert: 10. unverändert

a) In der Überschrift wird das Wort „Betroffene“ 

durch die Worte „betroffene Personen“ ersetzt. 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In den Sätzen 1 und 3 Halbsatz 1 wird je-

weils das Wort „Betroffenen“ durch die 

Worte „betroffenen Personen“ ersetzt. 

bb) In Satz 5 wird nach dem Wort „weitere“ 

das Wort „personenbezogene“ eingefügt. 

c) In Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 wird nach dem Wort 

„der“ das Wort „personenbezogenen“ einge-

fügt. 

11. § 23 wird wie folgt geändert: 11. § 23 wird wie folgt geändert: 

0/a) In Absatz 2 Satz 1 werden am Ende die 

Worte „und durch technische und organi-

satorische Maßnahmen Risiken für die 

Rechte und Freiheiten der betroffenen Per-

sonen vermieden werden können“ einge-

fügt. 

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: a) unverändert

aa) In Satz 1 wird nach dem Wort „die“ das 

Wort „personenbezogenen“ eingefügt. 
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bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „solche“ 

das Wort „personenbezogenen“ einge-

fügt. 

b) In Absatz 4 wird nach den Worten „wenn die“ 

das Wort „personenbezogenen“ eingefügt. 

b) unverändert

c) In Absatz 6 wird nach dem Wort „übermittel-

ten“ das Wort „personenbezogenen“ eingefügt. 

c) unverändert

12. In § 24 Abs. 4 Satz 2 wird nach dem Wort „enthalte-

nen“ das Wort „personenbezogenen“ eingefügt. 

12. unverändert

13. In § 25 Abs. 2 Satz 5 wird nach dem Wort „übermit-

telten“ das Wort „personenbezogenen“ eingefügt. 

13. unverändert

14. Die Überschrift des Dritten Kapitels im Zweiten Teil 

erhält folgende Fassung: 

14. Die Überschrift des Dritten Kapitels im Zweiten Teil 

erhält folgende Fassung: 

„Speicherung und weitere Verarbeitung“. „Speicherung, Veränderung, 

Verwendung, Löschung“. 

15. § 26 wird wie folgt geändert: 15. unverändert

a) In der Überschrift wird das Wort „Nutzung“ 

durch das Wort „Verwendung“ ersetzt. 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aaa) Im einleitenden Satzteil wird das 

Wort „nutzen“ durch das Wort „ver-

wenden“ ersetzt. 

bbb) In Nummer 3 wird das Wort „Nut-

zung“ durch das Wort „Verwen-

dung“ ersetzt. 

bb) Satz 3 erhält folgende Fassung:  

„3Sind mit personenbezogenen Daten, 

die nach Satz 1 gespeichert, verändert 

und verwendet werden dürfen, weitere 

personenbezogene Daten von betroffe-

nen Personen oder von Dritten so ver-

bunden, dass sie nicht oder nur mit un-

verhältnismäßigem Aufwand getrennt 

werden können, so dürfen sie gemein-

sam mit den personenbezogenen Daten 

nach Satz 1 gespeichert werden; sie sind 

nach Maßgabe des § 28 Abs. 3 in ihrer 

Verarbeitung einzuschränken.“ 
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c) In Absatz 2 Satz 2 wird nach dem Wort „ge-

kennzeichneten“ das Wort „personenbezoge-

nen“ eingefügt. 

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:  

„1Die Verfassungsschutzbehörde darf die 

personenbezogenen Daten, von denen 

sie durch Übermittlung nach § 25 recht-

mäßig Kenntnis erlangt hat, nur spei-

chern, verändern und verwenden, wenn 

dies zu einem Zweck erforderlich ist, zu 

dem sie die übermittelnde Behörde ge-

mäß § 23 um Übermittlung dieser perso-

nenbezogenen Daten hätte ersuchen 

dürfen, und wenn eine der in Absatz 1 

Satz 1 Nrn. 1 bis 4 genannten Vorausset-

zungen erfüllt ist.“ 

bb) In Satz 4 wird nach dem Wort „gekenn-

zeichneten“ das Wort „personenbezoge-

nen“ eingefügt. 

e) In Absatz 4 wird die Angabe „Abs. 4“ durch die 

Angabe „Abs. 3“ ersetzt. 

16. § 27 wird wie folgt geändert: 16. unverändert

a) In der Überschrift wird das Wort „Nutzung“ 

durch das Wort „Verwendung“ ersetzt. 

b) In Satz 1 wird das Wort „Nutzung“ durch das 

Wort „Verwendung“ ersetzt und nach dem 

Wort „gespeicherten“ sowie nach den Worten 

„wenn die“ wird jeweils das Wort „personenbe-

zogenen“ eingefügt. 

c) In Satz 2 wird nach dem Wort „gespeicherten“ 

das Wort „personenbezogenen“ eingefügt und 

das Wort „genutzt“ wird durch das Wort „ver-

wendet“ ersetzt. 

17. § 28 wird wie folgt geändert: 17. § 28 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort „Sperrung“ 

durch die Worte „Einschränkung der Verarbei-

tung“ ersetzt. 

a) unverändert

b) In Absatz 1 Satz 3 Halbsatz 1 wird nach den 

Worten „Richtigkeit von“ das Wort „personen-

bezogenen“ eingefügt. 

b) unverändert

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
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aa) In Satz 2 Halbsatz 2 wird vor dem Wort 

„Daten“ das Wort „personenbezogenen“ 

eingefügt und die Worte „zu sperren“ wer-

den durch die Worte „nach Abs. 3 in ihrer 

Verarbeitung einzuschränken“ ersetzt. 

aa) In Satz 2 Halbsatz 2 werden die Worte 

„Daten sind zu sperren“ durch die 

Worte „personenbezogenen Daten sind 

nach Maßgabe des Absatzes 3 in ihrer 

Verarbeitung einzuschränken“ ersetzt. 

bb) Die Sätze 4 bis 6 werden gestrichen. bb) Die bisherigen Sätze 4 bis 6 werden 

durch die folgenden neuen Sätze 4 

und 5 ersetzt:

„4Sind personenbezogene Daten in 

Akten gespeichert, so ist die Lö-

schung nach Satz 1 Nr. 2 erst durchzu-

führen, wenn die gesamte Akte nach 

Maßgabe der entsprechenden Rechts- 

oder Verwaltungsvorschriften zur Auf-

gabenerfüllung nicht mehr erforder-

lich ist. 5Werden durch die weitere 

Speicherung von personenbezogenen 

Daten nach Satz 4 schutzwürdige Inte-

ressen der betroffenen Person erheb-

lich beeinträchtigt, so sind diese per-

sonenbezogenen Daten nach Maß-

gabe des Absatzes 3 in ihrer Verarbei-

tung einzuschränken.“ 

d) Es wird der folgende neue Absatz 3 eingefügt: d) Es wird der folgende neue Absatz 3 eingefügt: 

„(3) 1In ihrer Verarbeitung eingeschränkte 

personenbezogene Daten sind mit einem Ver-

merk über die Einschränkung der Verarbeitung 

zu versehen. 2In Verfahren zur automatisierten 

Verarbeitung ist die Einschränkung der Verar-

beitung durch zusätzliche technische Maßnah-

men zu gewährleisten. 3In ihrer Verarbeitung 

eingeschränkte personenbezogene Daten dür-

fen nur zu dem Zweck, der ihrer Löschung ent-

gegenstand, zur Geltendmachung, Ausübung 

oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder 

mit Einwilligung der betroffenen Person verar-

beitet werden.“ 

„(3) 1In ihrer Verarbeitung eingeschränkte 

personenbezogene Daten sind mit einem Ver-

merk über die Einschränkung der Verarbeitung 
zu versehen. 2Im Fall einer automatisierten 

Verarbeitung ist die Einschränkung der Verar-

beitung durch zusätzliche technische Maßnah-

men zu gewährleisten. 3In ihrer Verarbeitung 

eingeschränkte personenbezogene Daten 
darf die Verfassungsschutzbehörde nur in 

behördlichen und gerichtlichen Verfahren, 

mit denen eine Person ein schutzwürdiges 

Interesse nach Absatz 2 verfolgt, oder mit 

Einwilligung der betroffenen Person verän-

dern, verwenden oder übermitteln.“ 

e) Die bisherigen Absätze 3 bis 6 werden Ab-

sätze 4 bis 7. 

e) unverändert

f) Im neuen Absatz 4 Satz 1 werden das Wort 

„drei“ durch das Wort „fünf“ und die Worte „zu 

sperren“ durch die Worte „nach Absatz 3 in ih-

rer Verarbeitung einzuschränken“ ersetzt. 

f) Im neuen Absatz 4 Satz 1 werden das Wort 

„drei“ durch das Wort „fünf“ und die Worte „zu 
sperren“ durch die Worte „nach Maßgabe des

Absatzes 3 in ihrer Verarbeitung einzuschrän-

ken“ ersetzt. 
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g) Im neuen Absatz 5 werden die Worte „zu sper-

ren“ durch die Worte „nach Absatz 3 in ihrer 

Verarbeitung einzuschränken“ ersetzt. 

g) Im neuen Absatz 5 werden die Worte „zu sper-
ren“ durch die Worte „nach Maßgabe des Ab-

satzes 3 in ihrer Verarbeitung einzuschrän-

ken“ ersetzt. 

h) Im neuen Absatz 6 Satz 2 wird nach dem Wort 

„enthaltenen“ das Wort „personenbezogenen“ 

eingefügt. 

h) unverändert

18. § 29 erhält folgende Fassung: 18. wird (hier) gestrichen (jetzt in § 33 b i. V. m. § 38 

NDSG)

„§ 29 

Dateianordnung 

(1) 1Für jede automatisierte Datei der Verfas-

sungsschutzbehörde nach § 26 sind in einer Datei-

anordnung folgende Angaben festzulegen: 

1. Bezeichnung und Zweck der Datei, 

2. Voraussetzung der Speicherung, Übermittlung 

und Nutzung (Beschreibung der Kategorien 

betroffener Personen, personenbezogener 

Daten und von Empfängern, Rechtsgrundlage 

der Verarbeitung), 

3. Anlieferung oder Eingabe, 

4. Zugangsberechtigung, 

5. Überprüfungsfristen und Speicherdauer, 

6. allgemeine Beschreibung der technischen und 

organisatorischen Maßnahmen zum Daten-

schutz und zur Datensicherheit, 

7. Protokollierung. 

2Die oder der Landesbeauftragte für den Daten-

schutz ist vor Erlass oder der wesentlichen Ände-

rung einer Dateianordnung anzuhören. 3Die Verfas-

sungsschutzbehörde führt ein Verzeichnis der gel-

tenden Dateianordnungen.  

(2) 1Die Speicherung personenbezogener Da-

ten ist auf das erforderliche Maß zu beschränken. 
2In angemessenen Abständen ist die Notwendigkeit 

der Weiterführung oder Änderung der Dateien zu 

überprüfen. 

(3) 1Ist im Hinblick auf die Dringlichkeit der Auf-

gabenerfüllung die vorherige Mitwirkung nach Ab-

satz 1 Satz 2 nicht möglich, so kann die Verfas-

sungsschutzbehörde eine Sofortanordnung treffen. 
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2Das Verfahren nach Absatz 1 Satz 2 ist unverzüg-

lich nachzuholen.“ 

19. § 30 wird wie folgt geändert: 19. unverändert

a) In der Überschrift wird das Wort „Betroffene“ 

durch die Worte „betroffene Personen“ ersetzt. 

b) Absatz 1 Sätze 1 und 2 erhält folgende Fas-

sung: 

„1Die Verfassungsschutzbehörde erteilt be-

troffenen Personen auf Antrag unentgeltlich 

Auskunft über die zu ihrer Person gespeicher-

ten Daten, soweit hierzu auf einen konkreten 

Sachverhalt hingewiesen und ein besonderes 

Interesse an der Auskunft dargelegt wird. 
2Über personenbezogene Daten aus Akten, 

die nicht zu den betroffenen Personen geführt 

werden, wird Auskunft nur erteilt, soweit die 

personenbezogenen Daten, namentlich auf-

grund von Angaben der betroffenen Personen, 

mit angemessenem Aufwand auffindbar sind.“ 

c) In Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 wird vor dem Wort 

„Daten“ das Wort „personenbezogenen“ einge-

fügt. 

d) Es wird der folgende neue Absatz 3 eingefügt:  

„(3) Die Auskunftsverpflichtung erstreckt 

sich nicht auf die Herkunft der Daten und die 

Empfänger der Übermittlung.“ 

e) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und wie 

folgt geändert: 

In den Sätzen 5 und 6 werden jeweils nach 

dem Wort „Landesbeauftragten“ die Worte „für 

den Datenschutz“ eingefügt. 

20. § 31 wird wie folgt geändert: 20. § 31 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 100 c“ durch 

die Angabe „§ 100 b“ ersetzt. 

aa) unverändert

bb) Satz 2 Nr. 2 wird wie folgt geändert: bb) Satz 2 Nr. 2 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Buchstabe a wird die Angabe 

„Nr. 14“ durch die Angabe „Nr. 15“ 

ersetzt.  

aaa) unverändert
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bbb) In Buchstabe b wird nach der An-

gabe „89 a“ die Angabe „bis 89 c 

Abs. 1 bis 4“ eingefügt.  

bbb) In Buchstabe b wird die Angabe 

„und 89 a“ durch ein Komma und 

die Angabe „89 a und 89 c Abs. 1 

bis 4“ ersetzt. 

ccc) Buchstabe c erhält folgende Fas-

sung:  

ccc) Buchstabe c erhält folgende Fas-

sung: 

„c) der Bildung einer kriminellen 

Vereinigung nach § 129 

Abs. 1 in Verbindung mit 

Abs. 5 Satz 3 StGB und die 

Bildung oder Unterstützung ei-

ner terroristischen Vereini-

gung nach § 129 a Abs. 1, 2, 4 

und 5 Satz 1 StGB, jeweils 

auch in Verbindung mit 

§ 129 b Abs. 1 StGB,“. 

„c) der Bildung einer kriminellen 

Vereinigung nach § 129 

Abs. 1 in Verbindung mit 
Abs. 5 Satz 3 StGB sowie die 

Bildung und Unterstützung ei-

ner terroristischen Vereini-

gung nach § 129 a Abs. 1, 2, 4 

und 5 Satz 1 StGB, jeweils 

auch in Verbindung mit 

§ 129 b Abs. 1 StGB,“. 

cc) Satz 5 erhält folgende Fassung:  cc) unverändert

„5Sind mit personenbezogenen Daten, 

die nach den Sätzen 1 bis 4 übermittelt 

werden dürfen, weitere personenbezo-

gene Daten der betroffenen Person oder 

von Dritten so verbunden, dass eine 

Trennung nicht oder nur mit unverhältnis-

mäßigem Aufwand möglich ist, so dürfen 

auch diese personenbezogenen Daten 

übermittelt werden; sie sind nach Maß-

gabe des § 28 Abs. 3 in ihrer Verarbei-

tung einzuschränken.“  

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: b) unverändert

aa) In Satz 1 wird nach dem Wort „übermit-

telnden“ das Wort „personenbezogenen“ 

eingefügt. 

bb) In Satz 2 wird nach den Worten „Kenn-

zeichnung der“ das Wort „personenbezo-

genen“ eingefügt. 

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert: c) unverändert

aa) In den Sätzen 1, 2 und 3 wird jeweils nach 

dem Wort „übermittelten“ das Wort „per-

sonenbezogenen“ eingefügt. 

bb) In Satz 4 wird nach dem Wort „genann-

ten“ das Wort „personenbezogenen“ ein-

gefügt und das Wort „Nutzung“ wird 

durch das Wort „Verwendung“ ersetzt. 

d) Absatz 5 wird wie folgt geändert: d) unverändert
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aa) In Satz 3 Halbsatz 1 wird nach dem Wort 

„die“ das Wort „personenbezogenen“ ein-

gefügt. 

bb) In Satz 4 wird nach dem Wort „solche“ 

das Wort „personenbezogenen“ einge-

fügt. 

21. § 32 wird wie folgt geändert: 21. § 32 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und Satz 3 wird je-

weils nach den Worten „Behörde die“ das Wort 

„personenbezogenen“ eingefügt. 

a) unverändert

b) In Absatz 3 Satz 3 wird das Wort „Betroffenen“ 

durch die Worte „betroffenen Personen“ er-

setzt. 

b) unverändert

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert: c) unverändert

aa) In Satz 3 wird nach dem Wort „enthalte-

nen“ das Wort „personenbezogenen“ ein-

gefügt. 

bb) In Satz 5 wird nach dem Wort „übermittel-

ten“ das Wort „personenbezogenen“ ein-

gefügt. 

cc) In Satz 6 wird nach dem Wort „der“ das 

Wort „personenbezogenen“ eingefügt. 

d) Es wird der folgende Absatz 5 wird angefügt: d) wird (hier) gestrichen (jetzt in § 32 a)

„(5) 1Die zur Erfüllung der Aufgaben für 

Angebote zum Ausstieg (§ 3 Abs. 3 Satz 2) er-

forderlichen personenbezogenen Daten dür-

fen an anerkannte Träger entsprechender An-

gebote übermittelt werden. 2Absatz 4 Sätze 2 

bis 7 gilt entsprechend. 3Die personenbezoge-

nen Daten sind zu kennzeichnen. 4Satz 1 gilt 

nicht für solche personenbezogenen Daten, 

die mit nachrichtendienstlichen Mitteln oder 

besonderen Auskunftsverlangen erhoben wur-

den, welche der Mitteilungspflicht nach § 22 

Abs. 1 Satz 1 unterliegen.“ 

21/1.Nach § 32 wird der folgende § 32 a eingefügt:

„§ 32 a

Übermittlung personenbezogener Daten 

für Angebote zum Ausstieg 

1Die Verfassungsschutzbehörde darf per-

sonenbezogene Daten 
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1. an Polizeibehörden des Landes in entspre-

chender Anwendung des § 31 Abs. 1 

Sätze 5 und 6 sowie Abs. 2 bis 4 und 6, 

2. an sonstige inländische Behörden in ent-

sprechender Anwendung des § 32 Abs. 1 

Sätze 4 bis 6 und  

3. an in der Präventionsarbeit bewährte Stel-

len außerhalb des öffentlichen Bereichs  

in entsprechender Anwendung des § 32 

Abs. 4 Sätze 2 bis 7 __________ 

übermitteln, soweit die empfangende Behörde  

oder Stelle die personenbezogenen Daten für An-

gebote zum Ausstieg aus Bestrebungen und  

Tätigkeiten nach § 3 Abs. 1 benötigt. 2Satz 1 gilt 

nicht für ____ personenbezogene Daten, die mit 

nachrichtendienstlichen Mitteln oder besonderen 

Auskunftsverlangen erhoben wurden, welche der 
Mitteilungspflicht nach § 22 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 un-

terliegen.“ 

22. In § 33 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort „Betroffenen“ 

durch die Worte „betroffenen Personen“ ersetzt.  

22. ____ § 33 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Betroffe-

nen“ durch die Worte „betroffenen Personen“ 

ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 2 wird nach der Angabe 

„§ 6“ die Angabe „Abs. 2“ eingefügt. 

22/1.Nach § 33 wird das folgende Sechste Kapitel ein-

gefügt: 

„Sechstes Kapitel

Unabhängige Datenschutzkontrolle, 

Anwendung des Niedersächsischen  

Datenschutzgesetzes 

§ 33 a

Unabhängige Datenschutzkontrolle

(1) 1Die oder der Landesbeauftragte für den 

Datenschutz kontrolliert bei der Verfassungsschutz-
behörde die Einhaltung der gesetzlichen Vorschrif-

ten über die Verarbeitung personenbezogener 

Daten (Datenschutzvorschriften). 2__________ 

Die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften über 

die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, 

die mit nachrichtendienstlichen Mitteln oder beson-

deren Auskunftsverlangen erhoben wurden, die der 
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Mitteilungspflicht nach § 22 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 un-
terliegen, kontrolliert sie oder er im Abstand von 

höchstens zwei Jahren. 3§ 57 Abs. 2 Nrn. 1 bis 9 

NDSG gilt entsprechend. 

(2) 1Die Verfassungsschutzbehörde ist ver-

pflichtet, die Landesbeauftragte oder den Landes-

beauftragten für den Datenschutz bei der Erfüllung 

ihrer oder seiner Aufgaben zu unterstützen. 2Dabei 

ist insbesondere

1. Auskunft zu Fragen sowie Einsicht in alle Un-

terlagen, insbesondere in die gespeicherten 

personenbezogenen Daten und in die Daten-

verarbeitungsprogramme, zu gewähren, die im 
Zusammenhang mit der Datenschutzkon-

trolle __________ stehen,

2. jederzeit Zutritt in alle Diensträume zu gewäh-

ren. 

3Soweit im Einzelfall die Sicherheit des Bundes oder 

eines Landes gefährdet würde, dürfen die Rechte 

nach Satz 2 nur von der oder dem Landesbeauftrag-
ten für den Datenschutz oder im Vertretungsfall 

von der Vertreterin oder dem Vertreter persönlich

ausgeübt werden.

(3) 1Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass 

eine beabsichtigte Verarbeitung personenbezo-

gener Daten gegen eine Datenschutzvorschrift 

verstößt, so kann die oder der Landesbeauf-

tragte für den Datenschutz die Verfassungs-

schutzbehörde vor einer solchen Datenverarbei-

tung warnen. 2Stellt die oder der Landesbeauf-

tragte für den Datenschutz im laufenden Betrieb 

einer Verarbeitung personenbezogener Daten ei-

nen Verstoß der Verfassungsschutzbehörde gegen 
eine Datenschutzvorschrift fest, so kann sie oder 

er  

1. den Verstoß gegenüber der Verfassungs-

schutzbehörde mit der Aufforderung bean-

standen, innerhalb einer bestimmten Frist 

Stellung zu nehmen, und

2. den Ausschuss für Angelegenheiten des Ver-

fassungsschutzes darüber unterrichten. 

(4) Wenn der jährliche Tätigkeitsbericht der 

oder des Landesbeauftragten für den Daten-

schutz die Verarbeitung personenbezogener Da-

ten durch die Verfassungsschutzbehörde be-
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rührt, nimmt die Landesregierung auch dazu in-

nerhalb von sechs Monaten gegenüber dem 

Landtag Stellung. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend für 

die Verarbeitung personenbezogener Daten durch 

andere Stellen auf der Grundlage von Vorschriften 
dieses Gesetzes, wenn die Verarbeitung der Erfül-

lung der Aufgaben __________ nach § 3 dient.

§ 33 b

Anwendbarkeit des Niedersächsischen  

Datenschutzgesetzes 

Bei der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben 

nach § 3 findet das Niedersächsische Datenschutz-
gesetz __________ keine Anwendung mit Aus-

nahme der §§ 24, __________ 27, 29, ____ und 33 

Abs. 1 bis 4, der §§ 34 und 35 Abs. 1, der §§ 36, 

37, 38, 45, 54, 55 __________ und 58 mit Aus-

nahme von Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 sowie der §§ 59 und 

60 __________, soweit nicht in diesem Gesetz ab-

weichende Regelungen enthalten sind.“ 

23. Der Überschrift des Vierten Teils werden ein Semi-

kolon und die Worte „Unabhängige Datenschutz-

kontrolle“ angefügt. 

23. wird (hier) gestrichen (jetzt in § 33 a)

24. § 36 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 erhält folgende Fassung:  24. § 36 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 erhält folgende Fassung:  

„5. den beabsichtigten Erlass oder die beabsich-

tigte Änderung einer Dateianordnung nach 

§ 29.“ 

„5. __________ die beabsichtigte Änderung des 

Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkei-

ten nach § 33 b in Verbindung mit § 38 

NDSG.“ 

25. § 39 wird wie folgt geändert: 25. § 39 wird wie folgt geändert: 

a) Der Überschrift werden ein Semikolon und die 

Worte „Unabhängige Datenschutzkontrolle“ 

angefügt. 

a) In der Überschrift wird das Wort „Beteili-

gung“ durch das Wort „Beauftragung“ er-

setzt. 

b) Es wird der folgende neue Absatz 1 eingefügt: b) wird gestrichen

„(1) Die oder der Landesbeauftragte für 

den Datenschutz kontrolliert bei der Verfas-

sungsschutzbehörde die Einhaltung der Vor-

schriften über den Datenschutz.“ 

c) Die bisherigen Absätze 1 bis 3 werden Ab-

sätze 2 bis 4. 

c) wird gestrichen

d) Der neue Absatz 2 wird wie folgt geändert: d) Der bisherige Absatz 1 wird einziger Absatz 

und wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 wird gestrichen.  aa) unverändert
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bb) Der bisherige Satz 3 wird Satz 2 und wie 

folgt geändert: 

bb) unverändert

Nach dem Wort „Landesbeauftragte“ 

werden die Worte „für den Datenschutz“ 

eingefügt. 

d/1) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden ge-

strichen. 

e) Im neuen Absatz 4 werden das Semikolon und 

die Worte „§ 23 NDSG bleibt unberührt“ gestri-

chen. 

e) wird gestrichen

f) Es werden die folgenden Absätze 5 und 6 an-

gefügt: 

f) wird gestrichen

„(5) 1Die Verfassungsschutzbehörde ist 

verpflichtet, die Landesbeauftragte oder den 

Landesbeauftragten für den Datenschutz bei 

der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben zu un-

terstützen. 2Dabei ist insbesondere 

1. Auskunft zu Fragen sowie Einsicht in alle 

Unterlagen, insbesondere in die gespei-

cherten personenbezogenen Daten und 

in die Datenverarbeitungsprogramme, zu 

gewähren, die im Zusammenhang mit der 

Kontrolle nach den Absätzen 1 bis 3 ste-

hen, 

2. jederzeit Zutritt in alle Diensträume zu ge-

währen. 

3Soweit im Einzelfall die Sicherheit des Bundes 

oder eines Landes gefährdet würde, dürfen die 

Rechte nach Satz 2 nur von der oder dem Lan-

desbeauftragten für den Datenschutz persön-

lich ausgeübt werden. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entspre-

chend für die Verarbeitung personenbezoge-

ner Daten durch andere Stellen auf der Grund-

lage von Vorschriften dieses Gesetzes, wenn 

diese der Erfüllung der Aufgaben von Verfas-

sungsschutzbehörden nach § 3 dient.“ 
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26. Es wird der folgende § 43 angefügt: 26. wird (hier) gestrichen (jetzt in § 33 b)

„§ 43 

Anwendbarkeit des Niedersächsischen  

Datenschutzgesetzes 

Bei der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben 

nach § 3 findet das Niedersächsische Datenschutz-

gesetz wie folgt Anwendung:  

1. der Erste Teil findet keine Anwendung, 

2. die §§ 24, 25 Abs. 2 und 3, §§ 27, 29, 31, 33 

Abs. 1 bis 4, §§ 34, 35 Abs. 1, §§ 36, 37, 45, 

54, 55, 57 Abs. 1, Abs. 2 Nrn. 1 bis 10, Abs. 5 

und 6, soweit sich dieser auf § 21 NDSG be-

zieht, Abs. 8, § 58 mit Ausnahme von Abs. 1 

Satz 1 Nr. 3, §§ 59 und 60 sind entsprechend 

anzuwenden, soweit nicht in diesem Gesetz 

abweichende Regelungen enthalten sind.“ 

Artikel 2 Artikel 2 

Änderung des Niedersächsischen Gesetzes 

zur Ausführung des Artikel 10-Gesetzes 

Änderung des Niedersächsischen Gesetzes 

zur Ausführung des Artikel 10-Gesetzes 

Das Gesetz zur Ausführung des Artikel 10-Gesetzes 

vom 27. Januar 2004 (Nds. GVBl. S. 35), zuletzt geändert 

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. September 2016 

(Nds. GVBl. S. 194), wird wie folgt geändert: 

Das Niedersächsische Gesetz zur Ausführung des 

Artikel 10-Gesetzes vom 27. Januar 2004 (Nds. GVBl. 

S. 35), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

15. September 2016 (Nds. GVBl. S. 194), wird wie folgt 

geändert: 

1. In § 1 Abs. 2 wird die Angabe „Abs. 1“ durch die An-

gabe „Abs. 1 Sätze 2 bis 5“ ersetzt.  

1. unverändert

2. In § 2 Abs. 1 wird die Angabe „§ 23“ durch die An-

gabe „§ 34“ ersetzt.  

2. unverändert

Artikel 2/1

Neubekanntmachung

Das für Inneres zuständige Ministerium wird er-

mächtigt, das Niedersächsische Verfassungsschutz-

gesetz in der nunmehr geltenden Fassung mit neuem 

Datum bekannt zu machen und dabei Unstimmigkei-

ten des Wortlauts zu beseitigen. 

Artikel 3 Artikel 3 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung 

in Kraft. 

unverändert

(Verteilt am 01.07.2021) 
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